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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Zweiten Ausschusses (A/60/495 und Corr.1)] 

60/215.  Auf dem Weg zu globalen Partnerschaften 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/215 vom 21. Dezember 2000, 56/76 vom 
11. Dezember 2001 und 58/129 vom 19. Dezember 2003, 

 in Bekräftigung der ausnehmend wichtigen Rolle, die den Vereinten Nationen, na-
mentlich der Generalversammlung und dem Wirtschafts- und Sozialrat, bei der Förderung 
von Partnerschaften im Kontext der Globalisierung zukommt, 

 unter Hervorhebung des zwischenstaatlichen Charakters der Vereinten Nationen und 
unter Hinweis darauf, dass den Regierungen bei der Politikgestaltung auf nationaler und in-
ternationaler Ebene eine zentrale Rolle und Verantwortung zukommt, 

 in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, auf nationaler wie auf globaler Ebene ein Um-
feld zu schaffen, das der nachhaltigen Entwicklung und der Armutsbekämpfung förderlich 
ist, 

 unter Hinweis auf die in der Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen1 fest-
gelegten Ziele, namentlich die Millenniums-Entwicklungsziele, und ihre Bekräftigung im 
Ergebnis des Weltgipfels 20052, insbesondere im Hinblick darauf, Partnerschaften zu schaf-
fen, indem dem Privatsektor, den nichtstaatlichen Organisationen und der Zivilgesellschaft 
insgesamt mehr Gelegenheit eingeräumt wird, einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele 
und Programme der Vereinten Nationen zu leisten, namentlich zu den Bemühungen um Ent-
wicklung und Armutsbeseitigung, 

 unterstreichend, dass die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und allen 
in Betracht kommenden Partnern, einschließlich des Privatsektors, den in der Charta der 
Vereinten Nationen verankerten Zielen und Grundsätzen dienen soll, dass sie konkrete Bei-
träge zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele und der anderen in der Millen-
niums-Erklärung sowie in den Ergebnissen der großen Konferenzen und Gipfeltreffen der 
Vereinten Nationen und ihrer Überprüfungen enthaltenen Ziele, insbesondere auf dem Ge-
biet der Entwicklung und der Armutsbekämpfung, leisten kann und dass sie so zu gestalten 

_______________ 
1 Siehe Resolution 55/2. 
2 Siehe Resolution 60/1. 
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ist, dass die Integrität, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der Organisation gewahrt 
bleibt, 

 sowie unterstreichend, wie wichtig der Beitrag des Privatsektors, der nichtstaatlichen 
Organisationen und der Zivilgesellschaft insgesamt für die Umsetzung der Ergebnisse der 
Konferenzen der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zu-
sammenhängenden Gebieten ist, 

 in dieser Hinsicht die Teilnahme von Institutionen der Zivilgesellschaft und des Pri-
vatsektors an den mehrere Interessenträger umfassenden Konsultationen zu Fragen der Ent-
wicklungsfinanzierung begrüßend, deren Ergebnisse bei dem am 27. und 28. Juni 2005 in 
New York abgehaltenen Dialog auf hoher Ebene über Entwicklungsfinanzierung vorgestellt 
wurden, 

 hervorhebend, dass alle in Betracht kommenden Partner, einschließlich des Privatsek-
tors, auf verschiedenen Wegen zur Überwindung der Hindernisse, die sich den Entwick-
lungsländern bei der Mobilisierung der zur Finanzierung ihrer nachhaltigen Entwicklung 
benötigten Ressourcen entgegenstellen, sowie auch zur Erreichung der Entwicklungsziele 
der Vereinten Nationen beitragen können, unter anderem durch Finanzmittel, Technologie-
zugang, Fachkenntnisse auf dem Gebiet des Managements und Unterstützung von Program-
men zur Prävention von HIV/Aids und anderen Krankheiten sowie zur Betreuung und Be-
handlung der Kranken, gegebenenfalls durch Senkung der Arzneimittelpreise, 

 die Anstrengungen aller maßgeblichen Partner, einschließlich des Privatsektors, be-
grüßend und sie ermutigend, sich weiterhin zu bemühen, als verlässlicher und beständiger 
Partner aktiv am Entwicklungsprozess mitzuwirken und nicht nur die wirtschaftlichen und 
finanziellen Auswirkungen ihrer Unternehmungen, sondern auch diejenigen auf die Ent-
wicklung, die Gesellschaft, die Menschenrechte, die Gleichstellung der Geschlechter und 
die Umwelt zu berücksichtigen und insgesamt den Grundsatz des gesellschaftlichen Verant-
wortungsbewusstseins der Unternehmen anzunehmen und anzuwenden, also soziale Werte 
und soziale Verantwortung in die durch Gewinnstreben motivierten Verhaltensweisen und 
Unternehmenspolitiken einfließen zu lassen, im Einklang mit den innerstaatlichen Gesetzen 
und sonstigen Vorschriften, 

 feststellend, dass das Sekretariat der Kommission für Nachhaltige Entwicklung im 
Einklang mit der Resolution 2003/61 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 25. Juli 2003 sei-
ne Anstrengungen zur Förderung von Partnerschaften zu Gunsten der nachhaltigen Ent-
wicklung fortsetzt, unter anderem durch die Schaffung einer interaktiven Online-Datenbank, 
die Ausarbeitung eines Berichts über Partnerschaften zu Gunsten der nachhaltigen Entwick-
lung für die zwölfte Tagung der Kommission 2004 und die Durchführung einer Partner-
schaftsmesse auf ihrer zwölften und dreizehnten Tagung 2004 beziehungsweise 2005 und 
voraussichtlich auf ihrer vierzehnten Tagung 2006, im Einklang mit der Feststellung des Ra-
tes, dass Partnerschaften zu Gunsten der nachhaltigen Entwicklung als freiwillige Initiativen 
mit mehreren Interessenträgern zur Umsetzung der Agenda 213 und des Durchführungsplans 
des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Johannesburg")4 bei-
tragen, 

_______________ 
3 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 
1992, Vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und 
Korrigendum), Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/ 
conf/agenda21/agenda_21.pdf. 
4 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August-4 Sep-
tember 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2, 
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/jhnnsbrg/ 
a.conf.199-20.pdf. 



 A/RES/60/215 

 3

 unter Begrüßung der Schaffung und Ausweitung der Datenbank der Kommission für 
Nachhaltige Entwicklung und ihrer zunehmenden Nutzung als Zugangsplattform für Infor-
mationen über Partnerschaften und für die Erleichterung des Austauschs von Erfahrungen 
und bewährten Praktiken, 

 Kenntnis nehmend von den Fortschritten bei der auf Partnerschaften bezogenen Arbeit 
der Vereinten Nationen, namentlich im Rahmen verschiedener Organisationen, Einrichtun-
gen, Fonds, Programme, Arbeitsgruppen, Kommissionen und Initiativen der Vereinten Na-
tionen, wie etwa der vom Generalsekretär initiierte Globale Pakt, die Arbeitsgruppe Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien und der Fonds der Vereinten Nationen für inter-
nationale Partnerschaften, sowie begrüßend, dass verschiedene Organisationen der Verein-
ten Nationen, nichtstaatliche Partner und Mitgliedstaaten auf Feldebene eine Vielzahl von 
Partnerschaften eingegangen sind, beispielsweise die Öffentlich-private Allianz der Verein-
ten Nationen für ländliche Entwicklung, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs über eine verstärkte Zu-
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und allen in Betracht kommenden Partnern, 
insbesondere dem Privatsektor5; 

 2. betont, dass Partnerschaften freiwillige und kooperative Beziehungen zwischen 
verschiedenen staatlichen wie nichtstaatlichen Parteien darstellen, in denen alle Beteiligten 
einvernehmlich zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen oder eine kon-
krete Aufgabe wahrzunehmen und die Risiken und Verantwortlichkeiten sowie die Ressour-
cen und Vorteile wie vereinbart zu teilen; 

 3. betont außerdem die Bedeutung des Beitrags, den freiwillige Partnerschaften 
zur Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millen-
niums-Entwicklungsziele, leisten, und wiederholt gleichzeitig, dass sie die von den Regie-
rungen im Hinblick auf die Erreichung dieser Ziele abgegebenen Zusagen nicht ersetzen 
sollen, sondern ergänzen; 

 4. betont ferner, dass Partnerschaften mit dem innerstaatlichen Recht und den na-
tionalen Entwicklungsstrategien und -plänen sowie mit den Prioritäten der Länder, in denen 
sie umgesetzt werden, vereinbar sein sollen, eingedenk der von den Regierungen diesbezüg-
lich aufgestellten Leitlinien; 

 5. erinnert daran, dass auf dem Weltgipfel 2005 die positiven Beiträge begrüßt 
wurden, die der Privatsektor und die Zivilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen 
Organisationen, zur Förderung und Durchführung von Entwicklungs- und Menschenrechts-
programmen leisten, und dass außerdem der Dialog zwischen diesen Organisationen und 
den Mitgliedstaaten begrüßt wurde, der in den ersten informellen interaktiven Anhörungen 
der Generalversammlung mit Vertretern nichtstaatlicher Organisationen, der Zivilgesell-
schaft und des Privatsektors Ausdruck findet; 

 6. erinnert außerdem daran, dass auf dem Weltgipfel 2005 beschlossen wurde, den 
Beitrag der nichtstaatlichen Organisationen, der Zivilgesellschaft, des Privatsektors und an-
derer Interessenträger im Rahmen der nationalen Entwicklungsanstrengungen sowie bei der 
Förderung der weltweiten Entwicklungspartnerschaft zu verstärken, und zu öffentlich-pri-
vaten Partnerschaften auf folgenden Gebieten ermutigt wurde: Mobilisierung neuer Inve-
stitionen und Schaffung von Arbeitsplätzen, Entwicklungsfinanzierung, Gesundheit, Land-
wirtschaft, Erhaltung, nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und Umweltmanage-
ment, Energie, Forstwirtschaft und Folgen des Klimawandels; 

_______________ 
5 A/60/214. 
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 7. ermutigt das System der Vereinten Nationen, für die Partnerschaften, an denen 
es mitwirkt, auch weiterhin ein gemeinsames und systemisches Konzept zu erarbeiten, das 
größeres Gewicht auf Auswirkungen, Transparenz, Rechenschaftspflicht und Nachhaltigkeit 
legt, in Bezug auf Partnerschaftsvereinbarungen nicht unnötig starr ist und die folgenden 
Partnerschaftsgrundsätze gebührend berücksichtigt: gemeinsame Zielsetzung, Transparenz, 
keine unfairen Vorteile für irgendeinen Partner der Vereinten Nationen, wechselseitiger Nut-
zen und gegenseitige Achtung, Rechenschaftspflicht, Achtung der Modalitäten der Vereinten 
Nationen, Streben nach ausgewogener Vertretung der in Betracht kommenden Partner aus 
entwickelten Ländern sowie Entwicklungs- und Transformationsländern, sektorale und geo-
grafische Ausgewogenheit und Nichtbeeinträchtigung der Unabhängigkeit und Neutralität 
des Systems der Vereinten Nationen im Allgemeinen und der Organisationen im Besonde-
ren; 

 8. ermutigt außerdem zu verantwortungsbewussten Unternehmenspraktiken, wie 
sie beispielsweise durch den Globalen Pakt gefördert werden; 

 9. ermutigt ferner das Büro für den Globalen Pakt, den Austausch bewährter Prak-
tiken und positiver Maßnahmen durch Lernen, Dialog und Partnerschaften zu fördern; 

 10. ermutigt die zuständigen Organisationen und Einrichtungen der Vereinten Na-
tionen sowie das Büro für den Globalen Pakt, die in Partnerschaften, darunter mit der Pri-
vatwirtschaft, gewonnenen einschlägigen Erkenntnisse und positiven Erfahrungen weiter-
zugeben und so zur Entwicklung wirksamerer Partnerschaften der Vereinten Nationen bei-
zutragen; 

 11. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Ernennung eines Sonderberaters für 
den Globalen Pakt durch den Generalsekretär; 

 12. ersucht den Generalsekretär, weitere geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
das Partnerschaftsmanagement durch die Förderung angemessener Schulungen auf allen be-
troffenen Ebenen, der institutionellen Kapazität in den Landesbüros, der strategischen Aus-
richtung und der lokalen Eigenverantwortung, den Austausch bewährter Verfahren, die Ver-
besserung der Partnerauswahlverfahren und die Straffung der Leitlinien der Vereinten Na-
tionen für Partnerschaften zwischen den Vereinten Nationen und allen in Betracht kommen-
den Partnern, einschließlich des Privatsektors, zu verbessern, und ersucht den General-
sekretär ferner, im Rahmen seines Berichts unter dem Punkt "Auf dem Weg zu globalen 
Partnerschaften" über diese Maßnahmen Bericht zu erstatten; 

 13. ersucht den Generalsekretär außerdem, in Absprache mit den Mitgliedstaaten 
und im Rahmen der vorhandenen Mittel sowie unter Berücksichtigung des besten verfügba-
ren Instrumentariums Folgenabschätzungsmechanismen zu fördern, um ein wirksames Ma-
nagement zu ermöglichen, die Rechenschaftspflicht zu gewährleisten und dazu beizutragen, 
dass aus Erfolgen wie Misserfolgen wirksame Erkenntnisse gewonnen werden; 

 14. begrüßt innovative Konzepte für die Nutzung von Partnerschaften zur besseren 
Verwirklichung der Ziele und Programme, insbesondere im Hinblick auf Entwicklung und 
Armutsbeseitigung, und legt den zuständigen Organen und Organisationen der Vereinten 
Nationen nahe und bittet die Bretton-Woods-Institutionen sowie die Welthandelsorga-
nisation, diese Möglichkeiten unter Berücksichtigung ihrer unterschiedlichen Mandate, Ar-
beitsweisen und Zielsetzungen sowie der konkreten Rolle der beteiligten nichtstaatlichen 
Partner weiter zu sondieren; 

 15. empfiehlt in diesem Zusammenhang, dass die Partnerschaften auch die Besei-
tigung aller Formen von Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf, namentlich auf 
Grund des Geschlechts, fördern; 

 16. richtet erneut die Forderung an 
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 a) alle an Partnerschaften beteiligten Organe des Systems der Vereinten Nationen, 
die Integrität und die Unabhängigkeit der Organisation zu gewährleisten und nach Bedarf in 
ihre regelmäßige Berichterstattung, in ihre Internetseiten und an anderer Stelle Informatio-
nen über Partnerschaften aufzunehmen; 

 b) die Partner, den Regierungen, sonstigen Interessenträgern sowie den zuständi-
gen Organisationen und Organen der Vereinten Nationen und anderen internationalen Orga-
nisationen, mit denen sie zusammenarbeiten, auf geeignete Weise, namentlich durch Be-
richte, sachdienliche Informationen zur Verfügung zu stellen beziehungsweise mit diesen 
auszutauschen, wobei der Wichtigkeit des Informationsaustauschs zwischen Partnerschaften 
über praktische Erfahrungen besondere Aufmerksamkeit gelten soll; 

 17. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer zweiundsech-
zigsten Tagung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

68. Plenarsitzung  
22. Dezember 2005 


